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Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben 
Aus- und Neubau der Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung Hamburg - Lübeck – Puttgarden, PFA 1.1 (Bad Schwartau)
Geschäftszeichen: 571ppa/015-2026001

Ich bin / Wir sind Eigentümer / Mieter / Pächter des Grundstücks 

___________________________________________________________________________ 

und nutze/n dieses wie folgt: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Ich bin / Wir sind von der Hinterlandanbindung zur Festen Fehmarnbeltquerung in folgender Weise betroffen: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .  

Zu dem obigen Plan erhebe ich / erheben wir 

Einwendungen

und bitte/n darum, mir/uns rechtzeitig vor dem Erörterungstermin die Stellungnahme der Vorhabenträgerin zu diesem Schreiben zu überlassen.

Die Planungen für den Planungsabschnitt 1.1 sind mit dem Abwägungsgebot nach § 18 Abs. 1 S. 2 AEG nicht vereinbar.

1. Es hat eine fehlerhafte Abschnittsbildung innerhalb des Planungsabschnitts 1 stattgefunden. Die verfahrensrechtliche Aufspaltung in die Unterabschnitte 1.1 und 1.2 an der Gemeindegrenze zwischen Bad Schwartau und Ratekau führt zu einer Parzellierung des Vorhabens, die einer sachgerechten Bewertung nur einheitlich zu lösender Konflikte im Weg steht und Rechtsschutzmöglichkeiten beschneidet. Sie erlaubt nämlich keinen fehlerfreien Vergleich der ernsthaft in Betracht kommenden Varianten im Raum Bad Schwartau und Ratekau. Insbesondere verhindert sie von vornherein eine offene Berücksichtigung der autobahnparallelen Variante und der X-Varianten.

2. Ich bin/wir sind der Auffassung, dass eine dieser Varianten den Vorzug vor der Antragstrasse verdient. Die Umfahrung von Bad Schwartau entweder in autobahnparalleler Lage oder über eine der beiden X-Varianten stellt sich als private und öffentliche Belange im Vergleich zur Antragstrasse schonendere Variante dar.

Der von der Vorhabenträgerin angestellte Variantenvergleich überzeugt mich/uns abgesehen von seiner verfahrensrechtlich fehlerhaften getrennten Abarbeitung in den auf die Abschnitte 1.1 und 1.2 bezogenen Planfeststellungsverfahren auch in der Sache nicht. 

Die autobahnparallele Trasse sieht eine Umfahrung der Orte Bad Schwartau und Ratekau östlich entlang der A1 vor. Der Streckenverlauf beginnt an der Abzweigstelle Schwartau Waldhalle und folgt zunächst ein kurzes Stück der bestehenden Eisenbahnstrecke Richtung Lübeck-Travemünde Strand. Dann verläuft die Trasse als Neubau östlich entlang der A1 und mündet nördlich von Ratekau an der Abzweigstelle Ruppersdorf wieder in die Antragstrasse.

Die X-Varianten sehen ebenfalls eine Umfahrung von Bad Schwartau und Ratekau vor. Sie beginnen südlich von Bad Schwartau am Abzweig Schwartau Waldhalle und führen von dort auf die Bestandsstrecke 1113 in Richtung Lübeck-Travemünde Strand durch Lübeck-Dänischburg. Von Dänischburg aus würde die Strecke über neu zu verlegende Gleise Richtung Norden unter Umgehung der Gemeinden Bad Schwartau und Ratekau nördlich von Ratekau an der Abzweigstelle Ruppersdorf wieder in die Vorzugstrasse münden.

a) Ich bin/wir sind der Meinung, dass den zu erwartenden Baukosten ein stärkeres Gewicht beigemessen werden müsste. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Vorhabenträgerin beim großräumigen Variantenvergleich der Antragstrasse den Vorzug gibt, obwohl sie wesentlich höhere Baukosten verursacht als die autobahnparallele Trasse. Dies ist vor allem deshalb erstaunlich, weil die höheren Baukosten beim kleinräumigen Variantenvergleich zum Ausschluss der Absenkung um 7 m in Bad Schwartau geführt haben.

b) Das Kriterium „Bauzeit“ wird überbewertet. Die Vorhabenträgerin erkennt selbst, dass die Unterschiede bei der Bauzeitprognose zwischen den Varianten marginal sind. Trotzdem führt sie die Bauzeit als eigenständiges und in der Matrix gleichgewichtiges Vergleichskriterium an.

c) Die Rangfolge bei den Betroffenheiten Dritter ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Wesentliche Unterschiede, die die Abstufung zwischen der Antragstrasse und der autobahnparallelen Variante rechtfertigen könnten, sind nicht erkennbar. Warum die X-Varianten mit den Rängen 3 und 4 bewertet werden, obwohl – anders als bei der Antragstrasse und der autobahnparallelen Trasse – der Abriss von Wohnhäusern oder Gewerbebetrieben nicht erforderlich ist, ist nicht einzusehen.

d) Bei der Bewertung der eisenbahnbetrieblichen Belange hätte berücksichtigt werden müssen, dass bei allen Umfahrungsvarianten die Bestandsstrecke in Bad Schwartau als drittes und viertes Gleis ausgebaut werden könnte. Dies stellt einen erheblichen Vorteil dar. Der Bedarfsplanmaßnahme ABS/NBS Hamburg – Lübeck - Puttgarden wird das dritte Gleis zwischen Lübeck und Bad Schwartau als aus dem Zielfahrplan abgeleitete erforderliche Maßnahme zugeordnet, damit der Deutschland-Takt erreicht werden kann. Vor diesem Hintergrund hätte die Möglichkeit des Ausbaus der Bestandsstrecke als drittes bzw. viertes Gleis beim Variantenvergleich berücksichtigt werden müssen.

e) Die Bewertung der Eingriffe in Siedlungsstrukturen ist verfehlt. Zwar erkennt die Vorhabenträgerin zutreffend, dass die Antragstrasse mit den stärksten Eingriffen in Siedlungsstrukturen verbunden ist und bewertet die X-Varianten jeweils mit Rang 1. Es ist aber nicht zu rechtfertigen, dass die Vorhabenträgerin die autobahnparallele Trasse (unter Auslassung von Rang 2) nur mit Rang 3 bewertet. Richtig ist nur, dass die Zerschneidungswirkung der A1 in Sereetz durch das Hinzutreten der Eisenbahnstraße verstärkt würde. Darin erschöpfen sich die siedlungsstrukturellen Eingriffe aber. Die zu diesem Punkt von der Vorhabenträgerin ebenfalls ins Feld geführten Kreuzungsbauwerke für die autobahnparallele Trasse betreffen keine siedlungsstrukturellen Eingriffe. Im Übrigen übersieht die Vorhabenträgerin den Grundsatz der Bündelung von linienförmiger Verehrsinfrastruktur. Ein enger räumlicher Zusammenhang zwischen der A1 und dem Schienenweg würde einem anerkannten Grundsatz der Fachplanung entsprechen.

f) Ich/wir beanstande/n den Variantenvergleich auch im Hinblick auf die Bewertung der Umweltverträglichkeit. In diesem Zusammenhang ist zunächst schon nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage die Vorhabenträgerin ihre Bewertung vornimmt. Insbesondere ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht erkennbar, wie die Vorhabenträgerin die zu erwartenden Immissionskonflikte für die Umfahrungsvarianten ermittelt hat. Es überzeugt auch nicht, dass sie im umweltfachlichen Variantenvergleich (Unterlage 15.1.2) ausführt, sie habe alle Varianten auf dem Niveau der Linienfindung verglichen, obwohl (nur) für die Antragstrasse bereits Detailplanungen vorliegen. Ein Variantenvergleich, der darauf beruht, dass für eine der ernsthaft in Betracht kommenden Trassenvarianten die Augen vor bereits vorliegenden Erkenntnissen verschlossen werden, ist nicht überzeugend und entspricht nicht einer sachgerechten Variantenabwägung. Für einen sachgerechten Vergleich der in Betracht kommenden Varianten hätten die Trassenalternativen vielmehr ebenfalls in einer höheren Detailtiefe untersucht werden müssen.

Die Ausführungen der Vorhabenträgerin zu Immissionskonflikten durch betriebsbedingte Erschütterungen im Variantenvergleich sind ebenfalls fehlerhaft. Die Bewertung hat auf einer veralteten Grundlage stattgefunden. Sie stützt sich auf die DIN 4150-2 mit Stand 1999. Diese Bewertungsgrundlage hat sich aber überholt. Die DIN 4150-2 ist im August 2025 aktualisiert worden. Zumindest dies hätte von der Vorhabenträgerin beim Variantenvergleich berücksichtigt werden müssen. Dies vorausgeschickt ist die Anwendung der DIN 4150-2 aber auch grundsätzlich zu bemängeln. Sie beruht auf veralteten wissenschaftlichen Erkenntnissen und berücksichtigt die Auswirkungen von Erschütterungen auf die menschliche Gesundheit nur unzureichend (siehe dazu ergänzend unten).

Im Übrigen sind die Angaben zur Zahl der Schutzfälle, denen die Vorhabenträgerin nach ihren eigenen Ausführungen im Erläuterungsbericht besonders hohes Gewicht beim Variantenvergleich beimisst, nicht nachvollziehbar. Die Vorhabenträgerin wechselt in ihren Ausführungen zu erschütterungbedingten Konflikten nicht nachvollziehbar zwischen der Bemessung nach der Anzahl der betroffenen Gebäude und der Bemessung nach Schutzfällen. Diese inkonsequente Darstellung ist mindestens verwirrend und erschwert die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Abgesehen davon leuchten die im Variantenvergleich angesetzten Zahlen nicht ein. Für die Antragsvariante werden ohne Schutzmaßnahmen 231 von Erschütterungen betroffene Gebäude angegeben. Diese Angabe wird durch die von der Vorhabenträgerin ebenfalls vorgelegte Erschütterungsuntersuchung nicht gestützt. Das Gutachterbüro hat dort 1904 Schutzfälle infolge von betriebsbedingten Erschütterungen ermittelt. Einer dem Gutachten als Anlage beigefügten Tabelle ist zu entnehmen, dass an 421 Gebäuden Schutzfälle zu erwarten sind. Diese Diskrepanz macht den Variantenvergleich unbrauchbar. Im Übrigen ist es erstaunlich, dass die Vorhabenträgerin für die beiden X-Varianten jeweils 1451 von Erschütterungen betroffenen Gebäude angibt. Diese sollen in Dänischburg belegen sein. Dort sind aber wesentlich weniger als 1451 Gebäude überhaupt vorhanden.

g) Ich bin/wir sind daher der Auffassung, dass der bisher angestellte Variantenvergleich untauglich ist. Seine Übernahme in den Planfeststellungsbeschluss würde einen Abwägungsfehler bedeuten. Der Variantenvergleich muss deshalb unter Beseitigung seiner bisherigen Mängel wiederholt werden. Ich bin/wir sind der Überzeugung, dass einen fehlerfreie Variantenbetrachtung zum Ausschluss der Antragstrasse führen muss.

3. Im Übrigen halte ich – wie oben bereits erwähnt – die Bewertung der infolge des Vorhabens zu erwartenden Erschütterungsimmissionen für fehlerhaft. Die Anwendung der DIN 4150-2 führt dazu, dass die Auswirkungen von Erschütterungen auf die menschliche Gesundheit stark unterschätzt werden. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Erschütterungsimmissionen und sekundärem Luftschall der technischen Universität Dresden aus dem Jahr 2023 (Seidler u. a., Systematischer Review zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Erschütterungen und sekundärem Luftschall durch nächtlichen Bahnlärm, Environmantal Research, Vol. 233, Article 11648, veröffentlicht am 15. September 2023) zeigen, dass Erschütterungen und sekundärer Luftschall schon deutlich unterhalb der von der DIN 4150-2 angesetzten Grenzwerte zu mitunter schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen können. Insbesondere berücksichtigt die DIN 4150-2 nach diesen Maßstäben nicht hinreichend die Auswirkungen von Erschütterungsmaximalwerten. Mit dem staatlichen Schutzauftrag für Leben und Gesundheit aus Art. 2 Abs. 2 GG ist es unvereinbar, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und stattdessen veraltete Regelwerke angewandt werden. Aber selbst bei der Ermittlung auf der Grundlage der DIN 4150-2 werden in einer Vielzahl von Fällen vorhabenbedingte Erschütterungsimmissionen prognostiziert, die selbst bei Anwendung der geplanten Schutzmaßnahmen die Zumutbarkeitsgrenze überschreiten. Der Umgang mit diesen unlösbaren Schutzfällen bleibt in den von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen offen. Die bloße Hinnahme von Immissionskonflikten, die über die Schwelle der Gesundheitsgefahr hinausgehen, ist wiederum mit dem grundrechtlich gebotenen Gesundheitsschutz nicht vereinbar. Der Staat darf durch seine Entscheidungen keine verkehrlichen Maßnahmen zulassen, die im Ergebnis einen nicht rechtfertigungsfähigen Eingriff in Leben, Gesundheit oder Eigentum auslösen (BVerwG, Urteil vom 21. März 1996 – 4 C 9/95 –, juris Rn. 35).

4. Ich bin/wir sind auch der Ansicht, dass die Stadt Bad Schwartau durch die Trassenführung von nicht hinnehmbaren Zerschneidungswirkungen betroffen wird.

Besonders ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass der Bahnübergang an der Elisabethstraße wegfällt. Das führt dazu, dass die Bebauung an der Elisabethstraße im Osten der Bahngleise vom Siedlungszusammenhang abgeschnitten wird und nur noch über große Umwege an die Bad Schwartauer Innenstadt angebunden ist. Dasselbe gilt für den in diesem Bereich ansässigen Gewerbebetrieb. Der durch die Ersatzstraße bewirkte Eingriff in den Erholungswald „Kuhholz“ ist nicht zu rechtfertigen.

Darüber hinaus wird die Trasse eine massive Zäsur im Stadtbild bewirken. Zur Lösung der zu erwartenden Lärmimmissionskonflikte werden Lärmschutzwände mit einer Höhe von bis zu 8 m erforderlich. Mit Lärmschutzwänden von dieser Höhe wird sich die Trasse mauerartig durch die Stadt ziehen.

Die Beeinträchtigungen des Stadtbildes und der Infrastruktur sind nicht hinnehmbar.

5. Das Vorhaben lässt auch gravierende Auswirkungen auf Natur und Landschaft erwarten. Hervorzuheben ist besonders, dass durch die Trasse dauerhaft 2,54 ha Wohn- und Erholungsflächen in Anspruch genommen werden. Dies betrifft insbesondere innerstädtische Waldflächen, die abgesehen von ihrer Bedeutung für den Natur- und Klimaschutz auch für die Bewertung der Stadt als Kurort besonders wichtig sind. Auch dies ist in den von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Ich sehe mich/wir sehen uns nach alledem durch die Planungen im Planungsabschnitt 1.1 in meinen/unseren Rechten verletzt. 

Ich beanstande die Planung außerdem noch unter folgenden Gesichtspunkten:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



Unterschrift/en





